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 Veröffentlicht am 21.01.2004

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

61/01 Familienlastenausgleich

Norm

BAO §167 Abs2;

FamLAG 1967 §2 Abs1 litb idF 1996/433;

VwGG §41 Abs1;

Rechtssatz

Ob eine Berufsausbildung vorgelegen ist, ist eine Tatfrage (Hinweis E 16. November 1993, 90/14/0108), welche die

belangte Behörde in freier Beweiswürdigung zu beantworten hatte. Die Beweiswürdigung unterliegt der

verwaltungsgerichtlichen Prüfung dahin, ob sie gegen die Denkgesetze oder die allgemeine Lebenserfahrung verstößt

oder auf aktenwidrigen Annahmen beruht.

Schlagworte

Sachverhalt Beweiswürdigung
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